
Brauchen wir einen neuen Sprachenartikel ? 
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Glücklich sei das Land, das sich in Politik und Medien, ja sogar in 
Stammtischgesprächen, so intensiv Sprachenfragen widme, wie das 
in der Schweiz zurzeit geschehe. Dieses Votum schmeichelt. - und es 
stammt nicht von irgendwem: Ein namhafter ausländischer Linguist 
hat es erst kürzlich in Bern auf der Jahrestagung der Europäischen 
Gesellschaft für Linguistik geäussert, die dem Thema "Sprachkon
takt und Sprachkonflikt" gewidmet war (vgl. den Tagungsbericht in 
diesem Heft). Nun, die gegenwärtige Aktualität von Sprachfragen 
hat innere wie äussere Gründe. Die äusseren Gründe sind schnell 
einmal beigebracht:. 1985 reichte Nationalrat Bundi (SP, GR) eine 
Motion ein, in der er eine Revision des Sprachenartikels der Bun
desverfassung (Art. 116 BV) verlangte. In einer Neufassung müsse 
der "Erhaltung des überlieferten Sprachgebietes bedrohter Minder
heiten" besser Rechnung getragen werden. Die Motion wurde über
wiesen, und das Eidg. Departement des Innern gab einer Arbeits
gruppe den Auftrag, eine "juristische, historische und sprachwissen
schaftliche Beurteilung der sich im Zusammenhang mit einer Revi
sion von Artikel 116 BV stellenden Fragen" vorzunehmen und eine 
Neuformulierung der entsprechenden Verfassungsbestimmungen 
vorzuschlagen. Beiden Aufträgen ist die Arbeitsgruppe nachgekom
men. Sie hat im Sommer 1989 in allen vier Landessprachen einen 
umfangreichen Bericht über "Zustand und Zukunft der viersprachigen 
Schweiz" publiziert, der von den Medien recht positiv aufgenommen 
worden ist. Im letzten Herbst hat der Bundesrat die Ergebnisse der 
Vernehmlassung veröffentlicht: Eine Revision von Artikel 116 unse
rer Verfassung wird mehrheitlich begrüsst, in welcher Art das aber 
konkret geschehen soll, darüber vermochte auch die Vernehmlas
sung kein schlüssiges Bild zu geben. Eine interdepartementale Ar
beitsgruppe hat nun die Aufgabe, einen Verfassungs text mit ent
sprechender Botschaft auszuarbeiten. Eine rechtspolitisch an
spruchsvolle Aufgabe, soll doch eines der Wesenselemente unseres 












































